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Merkblatt

Zusatzstoffkennzeichnung auf Speise-/ Getränkekarten
In Speisen und Getränken enthaltene Zusatzstoffe sind bei loser Abgabe durch Fußnoten/ Ziffern bei den jeweiligen Speisen/ Getränken anzugeben.
Den Speisen/ Getränken zugeordnete Ziffern müssen sich auf eine Auflistung/Legende (siehe unten) beziehen, die am unteren Seitenrand der Speisen-/ Getränkekarte/ Aushang aufzuführen ist.
Alternativ kann am unteren Seitenrand der Speisenkarte/ Aushang auf eine separate Auflistung z.B. am Speisenkartenende hingewiesen werden.

Folgende Zusatzstoffe sind zu kennzeichnen
1. mit Farbstoff

2. mit Konservierungsstoff

3. mit Antioxidationsmittel

4. mit Geschmacksverstärker

5. geschwefelt

6. geschwärzt

7. mit Phosphat

8. mit Milcheiweiß

9. koffeinhaltig

10. chininhaltig

11. mit Süßungsmittel*

12. enthält eine Phenylalaninquelle*

13. gewachst

14. mit Taurin

*Süßungsmittel Aspartam, E 951

Beispiel für Zuordnung der Zusatzstoffe
(tatsächlich können mehr od. weniger Zusatzstoffe zu kennzeichnen sein):

Cola 1, 9

Cola Light 1, 9, 11, 12

Orangenlimonade 1, 3

Bitter Lemon 10

Schwarze Oliven 6

Schinken 2, 3, 4

Salami 2

Bratwurst  7, 8
Rindswurst 4, 7

Gouda 1
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